Weiterbildungsbuch 

für das Gebiet Klinische Pharmazie

Name, Vorname:


_________________________________________

Weiterbildungsstätte:

_________________________________________






_________________________________________

Weiterbildungsermächtigter:
_________________________________________

Beginn der Weiterbildung:
_________________________________________

Inhalt des Weiterbildungsbuches

Weiterbildungsplan






1 bis 2 Seiten

Fachgespräch Nr. 1 (1. Weiterbildungsjahr)



1 Seite

Fachgespräch Nr. 2 (1. Weiterbildungsjahr)



1 Seite

Fachgespräch Nr. 3 (2. Weiterbildungsjahr)



1 Seite

Fachgespräch Nr. 4 (2. Weiterbildungsjahr)



1 Seite

Fachgespräch Nr. 5 (3. Weiterbildungsjahr)



1 Seite

Fachgespräch Nr. 6 (3. Weiterbildungsjahr)



1 Seite

Projektarbeit






5 bis 10 Seiten

Zeugnis des Ermächtigten

Bescheinigung des Arbeitgebers über die Weiterbildungszeit

Seminarübersicht

Teilnahmebescheinigungen

Nachweis über die Herstellung appilkationsfertiger Parenteralia

Nachweis über 120 Stunden Mitarbeit im stationären Bereich

Weiterbildungsplan

Der Weiterbildungsplan wird zu Beginn der Weiterbildungszeit von dem Ermächtigten und dem Weiterzubildenden gemeinsam erstellt. Er sollte zeitlich strukturiert sein und sowohl dem Weiterzubildenden als auch dem Ermächtigten eine kontinuierliche Kontrolle der vermittelten Weiterbildungsinhalte ermöglichen. Es empfiehlt sich, den Weiterbildungsplan in regelmäßigen Abständen auf seine Aktualität hin zu überprüfen und gegebenenfalls der aktuellen Situation anzupassen. Die Inhalte für den Weiterbildungsplan sind in den Durchführungsempfehlungen der Bundesapothekerkammer unter Weiterbildungsziel (Punkt 5) festgelegt. 

Abgabe:
bis 1 Monat nach Beginn der Weiterbildung bei der Apothekerkammer

Umfang:
1 bis 2 Seiten

Angaben:
siehe Anlage 1

individuelle Weiterbildungsziele / Datum / Unterschriften des Weiterzubildenden und Ermächtigten

Fachgespräche

Nach den Bestimmungen der Weiterbildungsordung sollen der Weiterzubildende und der Ermächtigte regelmäßige Fachgespräche führen. Zwei Fachgespräche pro Jahr sind vom Weiterzubildenden zu dokumentieren und vom Ermächtigten gegenzeichnen zu lassen.

In den Fachgesprächen sollte der zurückliegende Weiterbildungsabschnitt besprochen und von beiden beurteilt, noch bestehende Defizite aufgezeigt und neue Lerninhalte festgelegt oder erarbeitet werden. 

Abgabe:
6 dokumentierte Fachgespräche mit der Anmeldung zur abschließenden Prüfung bei der Apothekerkammer

Umfang:
max. 1 Seite pro Fachgespräch

Angaben:
Inhalte des Fachgesprächs / Datum / Unterschriften des Weiterzubildenden und Ermächtigten

Projektarbeit

Am Ende der Weiterbildung ist eine Projektarbeit nach den Richtlinien der Apothekerkammer an der Weiterbildungsstätte anzufertigen. Die Projektarbeit muss einen unmittelbaren Bezug zu den Weiterbildungsinhalten des Gebietes Klinische Pharmazie haben.

Abgabe:
mit der Anmeldung zur abschließenden Prüfung bei der Apothekerkammer

Umfang:
5 bis max. 10 Seiten 

Weiterbildungsplan
	Weiterzubildende/r
	Ermächtigte/r

	Name:


	Name:

	Vorname:


	Vorname:

	Mitglieds.-Nr.:


	Mitglieds.-Nr.:

	als Weiterbildungsstätte zugelassene Arbeitsstätte:


	als Weiterbildungsstätte zugelassene Arbeitsstätte:


Folgende Weiterbildungsziele sollen vorwiegend im angegebenen Zeitraum vermittelt bzw. angeeignet werden:

	Zeitraum
	Weiterbildungsziele

	1. WB-Jahr
	

	2. WB-Jahr
	

	3. WB-Jahr
	


_____________________





________________________

Datum, Unterschrift der/s 





Datum, Unterschrift der/s

Weiterzubildenden






Ermächtigten

Anlage: Übersicht über besuchte Weiterbildungsseminare im Gebiet Klinische Pharmazie

Seminar 1: Pharmazeutische Betreuung und Pharmazeutische Serviceleistungen

	
	Modul
	Veranstalter 
	Datum
	von der BAK anerkannte Stunden
	Veröffentlichung der Anerkennung in PZ / DAZ 

Heft-Nr. / Jahr / Seite

	1.1
	Arzneimittelanamnese
	
	
	
	

	1.2
	Patientenindividuelle pharmakotherapeutische Beratung
	
	
	
	

	1.3.
	Patientenindividuelle Distribution
	
	
	
	

	1.4
	Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)
	
	
	
	


Mindeststundenzahl: 20

Seminar 2: Herstellung und Qualitätssicherung

	
	Modul
	Veranstalter 
	Datum
	von der BAK anerkannte Stunden
	Veröffentlichung der Anerkennung in PZ / DAZ

 Heft-Nr. / Jahr / Seite

	2.1
	Patientenindividuelle Herstellung als Serviceleistung
	
	
	
	

	2.2
	Herstellung von sterilen und nichtsterilen Arzneimitteln in Chargen
	
	
	
	

	2.3
	Qualitätssicherung und Personenschutz
	
	
	
	


Mindeststundenzahl: 20

Seminar 3: Pharmakoökonomie, Management und Qualitätsmanagement

	
	Modul
	Veranstalter 
	Datum
	von der BAK anerkannte Stunden
	Veröffentlichung der Anerkennung in PZ / DAZ 

Heft-Nr. / Jahr / Seite

	3.1
	Entgeltsysteme und Krankenhausfinanzierung
	
	
	
	

	3.2
	Budgetplanung, -erstellung und -controlling
	
	
	
	

	3.3
	Warenbewirtschaftung
	
	
	
	

	3.4
	Managementaufgaben
	
	
	
	

	3.5
	Pharmakoökonomie
	
	
	
	


Mindeststundenzahl: 20

Seminar 4: Arzneimitteltherapie

	
	Modul
	Veranstalter 
	Datum
	von der BAK anerkannte Stunden
	Veröffentlichung der Anerkennung in PZ / DAZ 

Heft-Nr. / Jahr / Seite

	4.1
	Arzneimitteltherapie bei besonderen Patientengruppen inkl. Arzneimittelapplikation
	
	
	
	

	4.2
	Therapieleitlinien des Krankenhauses
	
	
	
	

	4.3
	Klinische Prüfung
	
	
	
	


Mindeststundenzahl: 20

Seminar 5: Arzneimittelinformation

	
	Modul
	Veranstalter 
	Datum
	von der BAK anerkannte Stunden
	Veröffentlichung der Anerkennung in PZ / DAZ 

Heft-Nr. / Jahr / Seite

	5.1
	Arzneimittelinformationssysteme
	
	
	
	

	5.2
	Bewertung und Auswahlkriterien von Arzneimitteln
	
	
	
	

	5.3
	Bewertung klinischer Studien
	
	
	
	

	5.4
	Kommunikation
	
	
	
	

	5.5
	Pharmakovigilanz
	
	
	
	


Mindeststundenzahl: 20

Seminar 6: Hygiene, Mikrobiologie und Medizinprodukte

	
	Modul
	Veranstalter 
	Datum
	von der BAK anerkannte Stunden
	Veröffentlichung der Anerkennung in PZ / DAZ

Heft-Nr. / Jahr / Seite

	6.1
	Infektionswege im Krankenhaus
	
	
	
	

	6.2
	Desinfektionsmittel und -verfahren, Hygienepläne
	
	
	
	

	6.3
	Auswahlkriterien für Antibiotika
	
	
	
	

	6.4
	Beurteilung der Resistenzen
	
	
	
	

	6.5
	Antimikrobielle Therapie
	
	
	
	

	6.6
	Abgrenzung der Medizinprodukte zu anderen Warengruppen
	
	
	
	

	6.7
	Apothekenrelevante Aspekte zu Medizinprodukten
	
	
	
	


Mindeststundenzahl: 20
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